
 

 

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) 

Luftsprung Erlebnispädagogik, Martin Klemisch – Erlebnispädagogik, Outdoor-Training, Fahrtechnik, Taiji-
Qigong 

1. Geltungsbereich 

Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (nachfolgend AGB genannt) gelten für sämtliche Dienstleistungen, Kurse, 
Projekte und Veranstaltungen (nachfolgend "Anlass" genannt), die durch Luftsprung Erlebnispädagogik, vertreten 
durch Martin Klemisch (nachfolgend "Veranstalter" genannt) durchgeführt werden. Mit der Anmeldung oder der 
Unterzeichnung einer Offerte anerkennt der Kunde diese AGB als integralen Bestandteil des Vertrages. 

2. Vertragsabschluss 

Der Vertrag kommt durch die schriftliche oder elektronische Bestätigung einer Anmeldung oder einer Offerte durch 
den Veranstalter zustande. Bei Minderjährigen ist die Unterschrift bzw. Zustimmung der gesetzlichen Vertretung 
zwingend erforderlich. 

3. Leistungen und Preise 

• Der Umfang der Leistungen ergibt sich aus der jeweiligen Programmbeschreibung oder der individuellen 
Offerte. 

• Alle Preise verstehen sich in Schweizer Franken (CHF). Bei Priesangaben an Unternehmen handelt es sich 
um Preise ohne gesetzliche Mehrwertsteuer. 

• Zusatzkosten (z.B. Bergbahnen, Eintritte, spezielle Verpflegung), die nicht ausdrücklich als inklusive 
aufgeführt sind, gehen zu Lasten der Teilnehmenden. 

4. Zahlungsbedingungen 

Die Kurs- oder Projektgebühren sind, sofern nichts anderes vereinbart wurde, vor Beginn des Anlasses zu begleichen. 
Der Veranstalter behält sich das Recht vor, bei nicht fristgerechter Zahlung die Teilnahme zu verweigern. 

Leistungen, für die keine Zahlungsfrist vereinbart ist, werden mit Zustellung der Rechnung zur Zahlung fällig. 

5. Annullierung durch den Kunden 

Ein Rücktritt vom Vertrag muss schriftlich erfolgen. Es gelten folgende Entschädigungssätze (in % des Totalbetrags): 

• Bis 30 Tage vor Beginn: Bearbeitungsgebühr von CHF 50,- 
• 29 bis 14 Tage vor Beginn: 50 % 
• 13 bis 7 Tage vor Beginn: 80 % 
• Ab 6 Tage vor Beginn oder bei Nichterscheinen: 100 % 
• Empfehlung: Der Abschluss einer Annullierungskostenversicherung ist Sache der Teilnehmenden. 

  



 

6. Programmänderung oder Absage durch den Veranstalter 

• Witterung/Sicherheit: Da die Aktivitäten in der Natur stattfinden, behält sich der Veranstalter das Recht 
vor, das Programm aus Sicherheitsgründen (Wetter, Lawinengefahr, Hochwasser etc.) zu ändern, zu kürzen 
oder an einem anderen Ort durchzuführen. In Übereinkunft mit dem Auftraggeber kann ein Ersatztermin für 
die Durchführung vereinbart werden, soweit eine Verlegung auch für den Veranstalter zumutbar ist. 

• Mindestteilnehmerzahl: Wird eine erforderliche Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht, kann der 
Veranstalter den Anlass bis 3 Tage vor Beginn absagen. Bereits geleistete Zahlungen werden vollumfänglich 
zurückerstattet. 

• Höhere Gewalt: Bei Abbruch infolge höherer Gewalt besteht kein Anspruch auf Rückerstattung. 

7. Mitwirkungspflicht und Ausschluss 

• Die Teilnehmenden verpflichten sich, den Anweisungen der Leitung strikt Folge zu leisten. 
• Über gesundheitliche Umstände (Allergien, Medikamente, psychische oder physische Einschränkungen) 

muss die Leitung vor Beginn informiert werden. 
• Teilnehmende, die das Programm massiv stören, sich selbst oder andere gefährden oder unter Drogen- bzw. 

Alkoholeinfluss stehen, können vom Anlass ausgeschlossen werden. In diesem Fall besteht kein Anspruch 
auf Rückerstattung. 

8. Versicherung und Haftung 

• Versicherung: Die Versicherung (Unfall, Haftpflicht, Rettungskosten) ist Sache der Teilnehmenden. Der 
Veranstalter verfügt über eine Betriebshaftpflichtversicherung für Sach- und Personenschäden, die auf 
Verschulden des Veranstalters zurückzuführen sind. 

• Haftungsbeschränkung: Die Haftung für leichte Fahrlässigkeit sowie für Schäden, die durch Hilfspersonen 
verursacht wurden, wird im Rahmen von Art. 101 Abs. 2 OR ausgeschlossen. Für Diebstahl oder Verlust von 
persönlichem Material übernimmt der Veranstalter keine Haftung. 

• Eigenrisiko: Den Teilnehmenden ist bewusst, dass Outdoor-Aktivitäten trotz fachgerechter Führung ein 
Restrisiko bergen. Mit der Anmeldung anerkennen sie dieses Risiko. 

9. Datenschutz und Bildmaterial 

• Erhebung und Zweck: Wir bearbeiten nur personenbezogene Daten (z. B. Name, Adresse, E-Mail, 
Gesundheitsangaben), die für die Organisation, Durchführung und sichere Begleitung des Anlasses sowie 
für die Rechnungsstellung erforderlich sind. 

• Weitergabe an Dritte: Eine Weitergabe von Daten an Dritte erfolgt nur, wenn dies zur Vertragserfüllung 
zwingend notwendig ist (z. B. an eine Bergsteigerschule, Unterkunft oder Versicherung bei Unfällen) oder 
eine gesetzliche Pflicht besteht. Ihre Daten werden weder verkauft noch für fremde Werbezwecke 
weitergegeben. 

• Besondere Personendaten (Gesundheit): Angaben zu Ihrer Gesundheit (Allergien, Einschränkungen etc.) 
werden streng vertraulich behandelt, nur zur Gewährleistung Ihrer Sicherheit während des Anlasses 
verwendet und nach Abschluss des Projekts gelöscht, sofern keine gesetzliche Aufbewahrungspflicht 
besteht. 

• Bild- und Videomaterial: Während unserer Aktivitäten entstandenes Bildmaterial darf für eigene 
Publikationen (Website, Flyer, Social Media) verwendet werden. Sie haben jederzeit das Recht, dieser 
Verwendung vorab oder auch nachträglich zu widersprechen. 

• Ihre Rechte: Sie haben das Recht auf Auskunft, Berichtigung oder Löschung Ihrer bei uns gespeicherten 
Daten, sofern keine gesetzlichen Aufbewahrungspflichten entgegenstehen 

10. Anwendbares Recht und Gerichtsstand 

Auf alle Rechtsbeziehungen mit dem Veranstalter ist ausschließlich Schweizer Recht anwendbar. Gerichtsstand 
ist 6370 Oberdorf (NW), Schweiz. 

 


